
 
Freie und Hansestadt Hamburg  

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft  
 

 

Hinweise der Freien und Hansestadt Hamburg zur 

Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten 

1. Prüfung des Abfallrechts in bauaufsichtlichen Verfahren 

Die Beseitigung baulicher Anlagen (Abbruch) wird i.d.R. im vereinfachten 
Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO von der Bauaufsichtsbehörde nur darauf hin 
geprüft, ob die Beseitigung baurechtlich zulässig ist. Dem Antrag sind Bauvorlagen nach § 
6 Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) beizufügen. Informationen hierzu finden Sie im 

Internet unter: www.hamburg.de/baugenehmigung. Der Vordruck für den 
Abbruchantrag (= Bauantrag) ist dort ebenfalls zu finden. Das Merkblatt hat das Ziel, Ihnen 
die darüber hinaus zu berücksichtigenden abfallrechtlichen Anforderungen bei einem 
Abbruch kurzgefasst aufzuzeigen. Die Anforderungen gelten auch für Abbruchmaßnahmen, 
die ggf. verfahrensfrei sind, d.h. keiner Genehmigung bedürfen (§ 60 HBauO in Verbindung 

mit Anlage 2, Abschnitt III). 

2. Abfallrechtliche Grundlagen 

Nach § 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist der Zweck des Gesetzes die Förderung 

der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Bei allen Bau- und Abbruch-

maßnahmen ist daher die Abfallhierarchie des § 6 KrWG zu beachten. 

 

Abfälle sind so bereitzustellen, zu überlassen, einzusammeln, zu befördern, zu lagern und 

zu behandeln, dass die jeweils beste Möglichkeit der Abfallverwertung genutzt werden 

kann. Nicht verwertbare Abfälle sind gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 

 

Abfallerzeuger und -Besitzer sind nach § 8 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) dazu 

verpflichtet, die unter Punkt 3 aufgeführten Abfallfraktionen getrennt zu sammeln , zu 

befördern und dies zu dokumentieren. Die Regelungen der Abschnitte 2 (Gewerbliche 

Siedlungsabfälle) und 3 (Bau- und Abbruchabfälle) der GewAbfV gelten nebeneinander. Das 

bedeutet, dass Gewerbebetriebe, bei denen sowohl gewerbliche Siedlungsabfälle als auch 

Bau- und Abbruchabfälle anfallen, sowohl die Vorschriften des Abschnitts 2 als auch des 

Abschnitts 3 der Gewerbeabfallverordnung zu beachten haben.  

 

Innerhalb der einzelnen Abfallfraktionen ist es teilweise sinnvoll zusätzliche Trennungen 

vorzunehmen. Anfallende Gemische sind nach § 9 GefAbV einer Vorbehandlung bzw. 

Aufbereitung zuzuführen. Weitere Informationen hierzu gibt auch die „Vollzugshilfe zur 

Gewerbeabfallverordnung“ LAGA-Mitteilung 34 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Abfall (LAGA). 

 

http://www.hamburg.de/baugenehmigung
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=3c&showdoccase=1&doc.id=jlr-BauOHA2005V11Anlage2-G19&st=null
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreislaufwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Ressourcen
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltvertr%C3%A4glichkeit
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Abfälle, die bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallen, sind in der Regel von der kommunalen 

Entsorgung durch die Stadtreinigung Hamburg (SRH) ausgeschlossen; damit sind die Ab-

fallerzeuger/-besitzer (Bauherr bzw. Baunternehmen) für die Entsorgung selbst 

verantwortlich. 

 

Insbesondere zur Entsorgung der Abfälle, die aus dem Bereich des Auftraggebers zu ent-

sorgen sind, sollten im Rahmen der Auftragsvergabe eindeutige Regelungen getroffen 

werden. Dabei sollten die Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung der 

VOB Teil C / DIN 18299 (insbesondere Punkt 0.2.14) beachtet werden. 

3. Grundsätzliches zur Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen  

Abfallschlüssel (AS) gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) in Klammern 

Die im Folgenden aufgelisteten Abfallfraktionen, die bei Bau- und Abbrucharbeiten 

zwangsweise anfallen, sind nach § 8 GewAbfV - soweit technisch möglich und 

wirtschaftlich zumutbar - getrennt zu erfassen und zu befördern. 

 

Altglas [17 02 02]: Die Getrenntsammlungspflicht bedeutet nicht, dass z.B. Fensterglas 

vor Bereitstellung zur Entsorgung aus den Rahmen herauszutrennen ist. 

 

Kunststoffe [17 02 03]: Innerhalb der Kunststoffabfallfraktion ist es sinnvoll Fenster mit 

PVC-Rahmen gesondert zu sammeln, da diese sich besonders gut für das Recycling eignen. 

 

Metalle, einschließlich Legierungen [17 04 01 - 17 04 07 und 17 04 11] wie z.B. Stahl- 

und andere Eisenbauteile (Fe), aber auch Nichteisenmetalle (NE) und Buntmetalle. 

 

Holz [17 02 01]: Spezielle Regelungen für die Entsorgung von Altholz enthält die 

Altholzverordnung (AltholzV). Hiernach ist Altholz an der Anfallstelle nach Herkunft und 

Sortiment oder nach Altholzkategorien getrennt zu halten, soweit dies für die Verwertung 

bzw. Beseitigung erforderlich ist. Zur Verwertung ist Altholz einer 

Altholzbehandlungsanlage zu zu führen. Die Entsorgung von Altholz der Kategorien A I bis 

A III in einem Bauabfallgemisch (gemischte Bau- und Abbruchabfälle [17 09 04]) ist 

zulässig, wenn das Gemisch einer Sortierung zugeführt wird und die aussortierte 

Altholzfraktion gemäß den Vorgaben der AltholzV entsorgt wird. 

 

Dämmmaterial [17 06 04] kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Am häufigsten 

sind mineralische Dämmstoffe (wie Glas- oder Steinwolle) und mineralölbasierte 

Dämmstoffe (z.B. Dämmplatten aus Polystyrol (PS) oder Polyurethan (PU)). Bis Juni 2000 

wurden künstliche Mineralfasern eingesetzt, die inzwischen als krebserzeugend eingestuft 

sind; die aus diesen Materialien entstehenden Abfälle sind gefährliche Abfälle (vgl. 

[17 06 01*] und [17 06 03*]) und daher getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Neuere 

Materialien sind i.d.R. mit einem RAL-Gütezeichen versehen und weisen kein schädigendes 

Potenzial auf. 

 

Bitumengemische [17 03 02] werden im Straßen- und Wegebau, als Estrich oder 

Dachpappe und für Abdichtungen eingesetzt. Da es sich um eine Reinfraktion handelt, 

können Bitumengemische der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling 

zugeführt werden. 
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Baustoffe auf Gipsbasis [17 08 02] sind vor allem Gipsmörtel, Gipsputz, gipshaltige 

Estriche (Trockenestrich oder Fließestrich) und raumauskleidende Produkte (Platten und 

Wandbauelemente aus Gips, z.B. Stuck). Raumauskleidende Produkte auf Gipsbasis, wie 

Gipskartonplatten. Gipskartonplatten können nur dann der Kreislaufwirtschaft zugeführt 

werden, wenn sie bereits beim Ausbau getrennt erfasst und bis zu ihrer Verwertung 

getrennt gehalten werden. Schon ein sehr geringer Gipsanteil führt beim Recycling von 

mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zu Sulfatgehalten, die sich negativ auf den daraus 

entstehenden Recycling-Baustoff und seine Einsatzmöglichkeiten auswirken. Daher darf 

Gips nicht mit mineralischen Gemischen entsort werden. 

 

Die mineralischen Bau- und Abbruchabfallfraktionen Beton [17 01 01], Ziegel [17 01 02] 

sowie Fliesen und Keramik [17 01 03] sind ebenfalls getrennt zu sammeln und zu 

befördern. Ist eine getrennte Sammlung in Einzelfällen technisch nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht zumutbar, ist für das Gemisch der Abfallschlüssel 17 01 07 zu 

verwenden. 

 

Darüber hinaus sind alle Bau- und Abbruchabfälle die nach Abfallverzeichnis-Verordnung 

(AVV) als gefährliche Abfälle gelten, ebenfalls getrennt zu erfassen und zu entsorgen. Das 

Verbot der Vermischung einschließlich der Verdünnung gefährlicher Abfälle mit anderen 

Kategorien von gefährlichen Abfällen oder mit anderen Abfällen, Stoffen oder Materialien 

nach § 9 Absatz 2 KrWG (bei Abfällen zur Beseitigung i.V.m. § 15 Absatz 3 Satz 2 KrWG) 

gilt nach § 3 Absatz 1 Satz 3 und § 8 Absatz 1 Satz 3 GewAbfV auch für gewerbliche 

Siedlungsabfälle und Bau- und Abbruchabfälle. Sind gefährliche Abfälle mit nicht 

gefährlichen Abfällen vermischt, ist das ganze Abfallgemisch als gefährlicher Abfall zu 

entsorgen. 

4. Hinweise zu POP-haltigen Abfällen, z.B. HBCD-haltigen Dämm-

materialien 

Generell sind POP-haltige Abfälle, die in § 2 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung 

(POP-Abfall-ÜberwV) benannt sind, aus dem Wertstoffkreislauf auszuschleusen. Dazu ist 

es notwendig, sie getrennt zu sammeln. Außerhalb zugelassener Anlagen ist die 

Vermischung mit anderen Abfällen verboten. Für HBCD-haltige Dämmmaterialien, die als 

POP-haltige Abfälle anfallen, steht aktuell kein etabliertes Recyclingverfahren zur 

Verfügung. Daher ist deren finale Entsorgung in Abfallverbrennungsanlagen geboten. 

Weitere Hinweise gibt das Merkblatt der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 

Agrarwirtschaft zu diesem Thema. 

5. Beispiele für gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 

Abfallschlüssel (AS) gemäß AVV in Klammern 

Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten [17 05 03*], Beton, Ziegel u.ä., die 

gefährliche Stoffe enthalten [17 01 06*] (z.B. mit Chemikalien verunreinigter 

Bodenaushub) 

Als Anhaltspunkt für die Einstufung als mineralische Bauabfälle, „die gefährliche Stoffe 

enthalten“, gilt u.a. die AVV sowie die Festlegung der Norddeutschen 

Bauabfallvereinbarung vom 18.02.2000 (siehe Anhang 1 des AWP gefährliche Abfälle 

2011). 
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Kohlenteerhaltige Bitumengemische [17 03 01*] (z.B. teerhaltiger Straßenaufbruch), 

Kohlenteer und kohlenteerhaltige Produkte [17 03 03*] (z.B. pech-/teerhaltige 

Dachpappe) 

Hinweise zur Einstufung enthält Anlage 2 des AWP Bau- und Abbruchabfälle 2006. 

 

Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 

verunreinigt sind [17 02 04*]  

Bei der Zuordnung von Altholz sind Sortiment und Herkunft des Altholzes gemäß Anhang III 

der AltholzV als Regelvermutung zu beachten. Danach sind beispielsweise imprägnierte 

Altholz-Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau und viele Altholz-Sortimente aus 

Abbruch und Rückbau, wie z.B. Fenster, Fensterstöcke, Konstruktionshölzer, Dachsparren, 

Altholz der Kategorie A IV und damit dem Abfallschlüssel 17 02 04* zuzuordnen.  

 

Dämmmaterial, das Asbest enthält [17 06 01*] (schwachgebundene Asbestabfälle), as-

besthaltige Baustoffe [17 06 05*] (z.B. Asbestzementplatten, asbesthaltige Rohre)  

Asbesthaltige Abfälle sind in Deponien zu beseitigen. Die LAGA-Mitteilung 23 

„Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ ist ebenfalls zu beachten. 

 

Anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält 

[17 06 03*] (z.B. künstliche Mineralfasern, Ausnahme: nachweislich nicht „krebserzeugend“ 

nach Gefahrstoffrecht) 

Weitere Beispiele für gefährliche Bau- und Abbruchabfälle sind: 

 Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten [17 09 02*] (z.B. PCB-haltige 

Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige 

Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)  

 Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten [17 09 01*], 

Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle [20 01 21*] 

 Holzschutzmittel [03 02 01* - 03 02 05*] 

 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe 

enthalten [08 01 11*] 

 Klebstoff- und Dichtungsmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten [08 04 09*] 

 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung, die durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind [15 02 02*]  

 Abfälle von Hydraulikölen [13 01 01* – 13 01 13*] 

 Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen [13 02 04* - 13 02 08*] 

 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind [15 01 10*] (z.B. mit Resten o.g. Abfälle) 

6. Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung 

Die Regelungen der Nachweisverordnung (NachwV) und der Anzeige- und Erlaubnisver-

ordnung (AbfAEV) sind zu beachten. 
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Bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen sind Nachweise zu führen. Dies erfolgt 

grundsätzlich elektronisch mittels Entsorgungsnachweis und Begleitschein. Soweit der 

gefährliche Abfall über einen Einsammler mit einem gültigen Sammelentsorgungsnachweis 

entsorgt werden soll, können Übernahmescheine bei der Abgabe an den Einsammler – bis 

zu einer Menge von maximal 20 t je Abfallart – verwendet werden. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter: www.hamburg.de/abfall. 

Für den gewerbsmäßigen Transport von gefährlichen Abfällen ist eine Erlaubnis nach 

§ 54 KrWG oder ein gültiges Entsorgungsfachbetriebszertifikat und eine Anzeige gemäß 

§ 53 KrWG für das Befördern der jeweiligen Abfallart erforderlich. 

7. Weitere Informationen 

Entsorgungsberatung der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: 

Tel. 040 / 428 40-4326 

 

 Gemeinsamer Abfallwirtschaftsplan (AWP) für Bau- und Abbruchabfälle  
von Hamburg und Schleswig-Holstein vom 30.05.2006 

 Bewertung des gemeinsamen Abfallwirtschaftsplans für Bau- und Abbruchabfälle  
von Hamburg und Schleswig-Holstein 2006 vom 30.11.2011 

 Abfallwirtschaftsplan gefährliche Abfälle vom 26.07.2011 

 www.hamburg.de/abfall  

 www.hamburg.de/gewerbeabfall 

 www.hamburg.de/bau-und-abbruchabfaelle 

 www.hamburg.de/baugenehmigung 
 
 

Stand: Juli 2020 

 
KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts gesetz 
- KrWG) vom 24.02.2012 

AltholzV Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und  
Beseitigung von Altholz (Altholzverordnung - AltholzV) vom 15.08.2002 

AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis -
Verordnung - AVV vom 10.12.2001 

GewAbfV Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - 
GewAbfV) vom 18.04.2017  

NachwV Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen 
(Nachweisverordnung - NachwV vom 20.10.2006 

POP-Abfall- 
ÜberwV Verordnung über die Getrenntsammlung und Überwachung  von nicht 

gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen  Schadstoffen (POP-Abfall-
Überwachungs-Verordnung - POP-Abfall-ÜberwV) vom 17.07.2017 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 
BauVorlVO Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) vom 14. Dezember 2010  
 
 
LAGA M20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - 

Technische Regeln 
LAGA M23:  Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle  
LAGA M34:  Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung  

 
in der jeweils gültigen Fassung.  

http://www.hamburg.de/abfall
http://www.hamburg.de/abfall
http://www.hamburg.de/gewerbeabfall
http://www.hamburg.de/bau-und-abbruchabfaelle
http://www.hamburg.de/baugenehmigung

